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Bekanntmachung

Die Stadt Bayreuth hat einen Sozialpreis gestiftet, der alle 2 
Jahre verliehen werden kann und deshalb dieses Jahr wieder 
ausgeschrieben wird.

Der Preis ist mit einem Geldbetrag von 2.500,-- € verbunden.

Der Sozialpreis wird verliehen für

vorbildliches soziales Wirken zum Nutzen der örtlichen Ge-
meinschaft in der Stadt Bayreuth,
insbesondere

  - in der Alten-, Jugend- und Behindertenhilfe
  - auf dem pflegerischen Sektor
  - für Bedürftige und Benachteiligte.

Der Sozialpreis kann an

- ehrenamtlich tätige Personen und Personengruppen 
und an
- Einrichtungen, Verbände und Vereine, die auf dem sozialen 
   Sektor tätig sind,

verliehen werden.

Es wird gebeten, Bewerbungen und Vorschläge für den  
Sozialpreis 2016, der vom Stadtrat in nichtöffentlicher Sit-
zung unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt wird, bis 
spätestens

31. Juli 2016

an die Stadt Bayreuth, Referat für Familie, Schulen und So-
ziales, Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth, zu 
richten.

Bayreuth, den 04.03.2016
STADT BAYREUTH

gez. Brigitte Merk-Erbe
Oberbürgermeisterin

Vergabe des Sozialpreises 2016 
der Stadt Bayreuth
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Ausbau Seulbitzer Straße (Kreisstraße BT 6)
im Abschnitt Breiter Rain bis Lenzstraße

Im Stadtteil Seulbitz ist ein Ausbau der Seulbitzer Straße 
zwischen Breiter Rain und Lenzstraße aufgrund des sehr 
schlechten baulichen Zustandes der Straße und des Misch-
wasserkanals dringend erforderlich. Ergänzend zum Straßen- 
und Kanalausbau ist vorgesehen, die fußläufige Anbindung 
des Ortsteils Hohe Reuth zum Ortskern durch den Anbau ei-
nes Gehweges im östlichen Ausbauabschnitt zu verbessern. 
Darüber hinaus ist auch an vorhandenen Engstellen eine 
durchgängige Fußgängerführung eingeplant. 

Die aktuelle Ausbauplanung sieht eine Regelfahrbahnbreite 
von 6,0 m sowie einen einseitig angebauten Gehweg zwi-
schen 1,2 m und 2,0 m vor. An einer Engstelle im westlichen 
Ortskernbereich – in einem kurzen Abschnitt zwischen Was-
sergasse und Alte Dorfgasse - ist aufgrund städtebaulicher 
Zwangspunkte lediglich eine Fahrbahnbreite von 5,5 m 
möglich, um zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilneh-
mer (z. B. Fußgänger, Kinder, Gehbehinderte) einen Gehweg 
von ca. 1,4 m anlegen zu können. An einer weiteren Engstel-
le im östlichen Ortskern – im Bereich der Gebäude Seulbitzer 

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT AN DER PLANUNG

Straße Nr. 63 und 65 – ist eine Fahrbahnbreite von mindes-
tens 4,75 m geplant, um einen Gehweg in der Breite von 1,2 
m berücksichtigen zu können.

Neben Anlieger- und Durchgangsverkehr findet auch viel-
fach landwirtschaftlicher Verkehr in der Straße statt. Um 
einen reibungslosen Begegnungsverkehr gewährleisten zu 
können, ist vorgesehen, im Ortskernbereich bei der Tren-
nung des Gehweges von der Fahrbahn - mit Ausnahme im 
Bereich der Bushaltestellen - auf den Einbau von Hochbor-
den zu verzichten. Dies bedeutet, dass in diesem Bereich 
eine sogenannte „weiche Separation“ der Verkehrsflächen 
zur Anwendung kommen soll, bei der im vorliegenden Fall 
lediglich ein Höhenversatz zwischen Gehweg und Fahrbahn 
von rd. 3 cm vorgesehen ist.

Um einen anforderungsgerechten Ausbau der Straße und 
der Gehwege berücksichtigen zu können, sind im Planungs-
bereich einige Bäume zur Fällung gekennzeichnet. Als Aus-
gleichsmaßnahme sind zahlreiche Neupflanzungen darge-
stellt.

Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) und Straßenaus-
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baubeitragssatzung sind die Anlieger an den Ausbaukosten 
zu beteiligen.

Der Entwurfsplan sowie die Schemaquerschnitte zum Aus-
bau der Seulbitzer Straße im Abschnitt Breiter Rain bis Lenz-
straße, zuletzt geändert am 15.01.2016, liegen für die Dauer 
von 4 Wochen in der Zeit vom
 

7. März 2016 bis einschließlich 4. April 2016
 
beim Stadtplanungsamt Bayreuth im Neuen Rathaus, Raum 
Nr. 908 - Öffentliche Planauflage, während der allgemeinen 
Dienststunden (Montag, Dienstag und Donnerstag von 
08.00 bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 bis 18.00 Uhr und 
Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr) öffentlich zu jedermanns 
Einsicht aus.

Während dieser Frist besteht Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung der Planung. Mitarbeiter des Stadtplanungsam-
tes stehen Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und 
Mittwoch zusätzlich von 14.00 bis 18.00 Uhr für Auskünfte 
gerne zur Verfügung.

Bayreuth, den 04.03.2016
STADT BAYREUTH

   Stadtbaureferat:
gez. Brigitte Merk-Erbe      gez. Hans-Dieter Striedl
Oberbürgermeisterin Ltd. Baudirektor

Die Sitzung des Abstimmungsausschusses zur Feststellung 
der Abstimmungsergebnisse findet statt am Dienstag, 15. 
März 2016, um 10:00 Uhr, im Neuen Rathaus, Luitpoldplatz 
13, 95444 Bayreuth, 2. Stock, Besprechungszimmer Nr. 219.

Der Abstimmungsausschuss verhandelt, berät und entschei-
det in öffentlicher Sitzung, soweit nicht Rücksichten auf das 
Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche 
Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG analog). 
In diesen Fällen berät und entscheidet er in nichtöffentlicher 
Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Beschlüsse, 
die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, werden der 
Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind.

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, werden Ort 
und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt gemacht.

Bayreuth, den 23.02.2016
STADT BAYREUTH

gez. Ludolf Tyll
Verwaltungsdirektor

Bekanntmachung der Sitzung des 
Abstimmungsausschusses zur Feststellung 

der Ergebnisse für die Bürgerentscheide 
zur Rotmainhalle und Graserschule

am Sonntag, 13. März 2016 Haupt- und Finanzausschuss
Mittwoch, den 9. März 2016, 15.00 Uhr

Verkehrsausschuss
Montag, den 14. März 2016, 14.00 Uhr

Ältestenausschuss
Montag, den 14. März 2016, 16.00 Uhr

Bauausschuss
Dienstag, den 15. März 2016, 15.00 Uhr

Stadtrat
Mittwoch, den 16. März 2016, 15.00 Uhr

Die Tagesordnungen für diese im Großen Sitzungssaal des 
Neuen Rathauses Bayreuth, Luitpoldplatz 13, 2. Stock, statt-
findenden öffentlichen Sitzungen werden an den Amtsta-
feln des Neuen Rathauses und im Rathaus II, Dr.-Franz-Straße 
6, öffentlich bekannt gemacht.

Bayreuth, den 24.02.2016
STADT BAYREUTH

gez. Brigitte Merk-Erbe
Oberbürgermeisterin

Sitzungen des Stadtrates Bayreuth 
und seiner Ausschüsse

in der Zeit vom 07.03.2016 - 27.03.2016
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Der Gründonnerstag, 24.03.2016, 
der Karfreitag, 25.03.2016, und 

der Karsamstag, 26.03.2016,
gelten nach dem Bayer. Feiertagsgesetz (FTG) 

als „Stille Tage“.

An allen Stillen Tagen sind öffentliche Unterhaltungsveran-
staltungen nur dann erlaubt, wenn der diesen Tagen ent-
sprechende ernste Charakter gewahrt ist.
Verboten sind damit nicht nur Tanzveranstaltungen, son-
dern auch der Betrieb von Unterhaltungsunternehmen wie 
beispielsweise der einer Spielhalle. Dies gilt auch für den Be-
trieb von Geld- und Warenspielgeräten in Gaststätten.
Sportveranstaltungen sind am Gründonnerstag und Kar-
samstag erlaubt, nicht jedoch am Karfreitag.

Am Karfreitag sind in Räumen mit Schankbetrieb musika-
lische Darbietungen aller Art verboten.

Für Veranstaltungen in Schank- und Speisewirtschaften oder 
öffentlichen Vergnügungsstätten im Sinne des § 18 des Gast-
stättengesetzes gilt die Beschränkung von Gründonnerstag, 

Tanz- und Sportveranstaltungen in der Karwoche

2.00 Uhr, bis Karsamstag, 24.00 Uhr.

Für Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag gelten die 
Beschränkungen des Art. 2 FTG für Sonn- und Feiertage.
Hiernach sind öffentlich bemerkbare Arbeiten, die geeignet 
sind, die Feiertagsruhe zu beeinträchtigen, verboten.

Befreiungen kann die Stadt Bayreuth nur aus wichtigen 
Gründen erteilen, nicht jedoch für den Karfreitag (Art. 5 FTG).

Nähere Auskünfte erteilt das Amt für öffentliche Ordnung 
(Tel.: 25-1384, Fax: 25-1770).

Bayreuth, den 04.03.2016
STADT BAYREUTH

   Referat für Personal, Recht,
   öffentliche Sicherheit und 
   Ordnung:
gez. Brigitte Merk-Erbe gez. Ulrich Pfeifer
Oberbürgermeisterin Stadtdirektor

Lieferleistung     Firma  Auftragsdatum

Lieferung eines Schmalspurfahrzeuges    Carl Beutlhauser Kommunal- und Agrartechnik  24.02.2016
mit Zusatzausrüstung    GmbH & Co. KG, Albert-Ruckdeschel-Straße 19, 
      95326 Kulmbach 

Vergabe einer Lieferleistung durch den Stadtbauhof der Stadt Bayreuth
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Im Frühjahr 2016 werden wieder an 6 Samstagen im März 
und April Gartenabfälle im Stadtgebiet gesammelt. Dabei 
können maximal bis zu 2 Kubikmeter kompostierbare Gar-
tenabfälle, wie Gehölzrückstände und Äste bis zu einer Län-
ge von 1,50 m und einem Durchmesser von 15 cm, kostenlos 
abgegeben werden.
Verpackungen aus Kunststoff oder Draht müssen vor der Ab-
gabe entfernt werden.

Der Stadtbauhof bittet dringend darum, die Gartenabfälle 
nur zur angegebenen Zeit bei den bereitstehenden Sam-
melfahrzeugen abzugeben. Die Standorte dürfen außerhalb 
dieser Zeiten nicht als Ablagerungsstellen für Gartenabfälle 
missbraucht werden.

Die Kompostieranlagen am Buchstein und Bindlacher Berg 
nehmen an den genannten Samstagen jeweils von 7.30 bis 
16.30 Uhr Gartenabfälle auch in Mengen über 2 Kubikmeter 
- von Privathaushalten sogar kostenlos - an.

Zu folgenden Zeiten und an folgenden Plätzen können die 
Gartenabfälle abgegeben werden: 

Samstag, 05.03.2016 und 09.04.2016
08.00-11.00 Uhr:
  Friedrich-Ebert-Straße / Parkplatz Flößanger
  Am Hasenweg / Parkplatz I – Gartenkolonie Eichelberg
08.00-09.30 Uhr:
  Hans-Sachs-Straße beim Jean-Paul-Stift
  Aichig / Mostholzstraße
  Hohlmühle / Am Aubach
09.45-11.00 Uhr:
  Grunau: Omnibushaltestelle Schwarzwaldstraße (nur 05.03.)
  Wertstoffsammelstelle Frankenwaldstraße (nur 09.04.)
  Jakobstraße / am Kirchplatz
  Dörnhof / Feuerwehrhaus (nur 05.03.)
12.30-15.30 Uhr:
  Parkplatz Gartenkolonie Exerzierplatz
  Parkplatz Gartenkolonie Schwedenbrücke
12.30-14.00 Uhr:
  Wolfsbach: Vor dem Feuerwehrhaus, Haferweg (nur 05.03.)
  Hirschbaumstr. / Einmündung Am Holzacker (nur 09.04.)
  Destubener Str. / Einmündung Hechtweg
14.15-15.30 Uhr:
  Hagenstraße / Einfahrt Gartenkolonie
  Oberpreuschwitz / Ortsmitte bei Denkmal

Samstag, 12.03.2016 und 16.04.2016
08.00-11.00 Uhr:
  Erlanger Straße / Parkplatz vor Gartenkolonie
  Jakobstraße / Gartenkolonie Altstadt
08.00-09.30 Uhr:
  Meyernberg / Laimbacher Straße

Sammelaktion für Gartenabfälle

  Gartenkolonie Hindenburgstraße
  Thurnauer Weg / Gartenkolonie Meranierring
09.45-11.00 Uhr:
  Donndorfer Straße / Teufelsgraben
  Calvinstraße / Ecke Melanchthonstraße
  Gartenkolonie Schmatzenhöhe
12.30-15.30 Uhr:
  Glockenstraße / Gartenkolonie Lerchenbühl
  Meranierring / Gartenkolonie Herzoghöhe Tor 2
  Saas / Am Hofacker
12.30-14.00 Uhr:
  Altstadt / Fantaisiestraße Gartenkolonie Hirtenacker
  Gartenkolonie Kulmbacher Straße / Parkplatz Herzogmühle
14.15-15.30 Uhr:
  Drossenfelder Weg / Gartenkolonie Mosing

Samstag, 02.04.2016 und 23.04.2016
08.00-11.00 Uhr:
  Parkplatz Festspielhaus / Gartenkolonie Bürgerreuth
  Stolzingstraße / Bolzplatz
08.00-09.30 Uhr:
  Parsifalstraße / Gontardstraße
  Erlenweg / Preuschwitzer Straße
09.45-11.00 Uhr:
  Klinikumallee / Weserstraße
  Gartenkolonie Schupfenschlag (Vereinsheim)
12.30-14.00 Uhr:
  Seulbitz / Buswendeplatz Lenzstraße
  Oberkonnersreuther Straße / Ortsmitte (nur 02.04.)
  Oberkonnersreuth / Keuperstraße (nur 23.04.)
  Birken / Hegelstraße (Ecke Schlegelstraße)
  St. Johannis / Altentrebgastplatz
14.15-15.30 Uhr:
  Steinachstraße / Hirschbergleinstraße
  99 Gärten / Gartenkolonie
  St. Johannis / Ochsenhut
  Wunaustraße / Am Feuerwehrhaus

Bitte beachten Sie, dass außerhalb der angegebenen Zeiten 
eine Ablagerung von Gartenabfällen an den Sammelstellen 
nicht gestattet ist.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Ablagerun-
gen auf dem Grünstreifen an der Klinikumallee/Weserstraße, 
der Laimbacher Straße neben dem Anwesen Nr. 22, an der 
Zufahrt zur Gartenkolonie Hagenstraße und in der Stolzing-
straße/Bolzplatz sowie am Feuerwehrhaus Wolfsbach nicht 
gestattet sind. Zuwiderhandlungen werden als Ordnungs-
widrigkeiten geahndet.

Weitere Auskünfte erteilt der Stadtbauhof unter der Ruf-
nummer 25-1844.
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Standesamtliche Nachrichten vom 08.02.2016 bis 28.02.2016

Eheschließungen  und  Lebenspartnerschaften

11.01.2016: Alexej Dippel, wohnhaft in Bayreuth, Calvinstr. 9, 
mit Nataliya Aleksandrovna Golovanova, wohnhaft in Mos-
kau, ul. Jelninskaya 20, Russische Föderation
12.02.2016: Oliver Erwin Kutschner und Natalia Bernhardt, 
beide wohnhaft in Bayreuth, Andechsstr. 36
16.02.2016: Roman Frank und Stefanie Gerlinde Batz, beide 
wohnhaft in Bayreuth, Lindigstraße 17
19.02.2016: Benjamin Franz Bezold, wohnhaft in Bayreuth, 
Nordring 2, mit Renate Petra Wehner, wohnhaft in Nürnberg, 
Wilderstr. 11
25.02.2016: Hans-Werner Miaskowiak mit Jasmin Alunović, 
beide wohnhaft in Bayreuth, Rethelstr. 6

Geburten

Oskar Kurz, geb. am 22.01.2016, Eltern: Sascha Dieter Rüdi-
ger Kurz und Annika Roswitha  Kurz geb. Sack, beide wohn-
haft in Bayreuth, Adolf-von-Groß-Str. 19
Anna-Lena Schlicht, geb. am 29.01.2016, Eltern: Peter Josef 
Schlicht und Stefanie Schlicht geb. Strobel, beide wohnhaft 
in Speichersdorf, OT Holzmühle 1, Krs. Bayreuth
Samuel Elias Gewinner, geb. am 03.02.2016, Eltern: Tobias 
Arndt Gewinner und Jacqueline Marianna Gewinner geb.  
Fischer, beide wohnhaft in Bayreuth, Breslaustr. 12
Jayden Schmidt, geb. am 05.02.2016, Eltern: Manuel Loren-
zo Schmidt und Katrin Elfriede Schmidt geb. Eckert, beide 
wohnhaft in Creußen,Thietmarplatz 6, Krs. Bayreuth

Antonia Schlicht, geb. am 28.01.2016, Eltern: Mario Bernd 
Weißmann und Petra Agnes Schlicht, beide wohnhaft in 
Speichersdorf, OT Holzmühle 2, Krs. Bayreuth
Moritz Andreas Frank, geb. am 11.02.2016, Eltern: Matthias 
Josef Frank und Dagmar Susanne Frank geb. Lehmann, bei-
de wohnhaft in Kemnath, OT Berndorf 2, Krs. Tirschenreuth
Lena Albersdörfer, geb. am 16.12.2015, Eltern: Stefan Vinzenz 
Albersdörfer und Sandra Albersdörfer geb. Söllner, beide 
wohnhaft in Waischenfeld, Am Weißenstein 14, Krs. Bayreuth
Lena Fietta, geb. am 19.01.2016, Eltern: Patrick Fietta und 
Irene Irmgard Fietta geb. Ringler, beide wohnhaft in Betzen-
stein, OT Weidensees 82, Krs. Bayreuth
Anna Fietta, geb. am 19.01.2016, Eltern: Patrick Fietta und 
Irene Irmgard Fietta geb. Ringler, beide wohnhaft in Betzen-
stein, OT Weidensees 82, Krs. Bayreuth

Sterbefälle

Martin Gottfried Petzold, geb. am 10.03.1921, verst. am 
30.01.2016, zuletzt wohnhaft in Bayreuth, Lisztstraße 21
Klaus Bauer, geb. am 27.11.1952, verst. am 19.01.2016, zu-
letzt wohnhaft in Bayreuth, Lilienthalstraße 9
Johann Baptist Karl Oxenbauer, geb. am 07.02.1924, verst. 
am 28.01.2016, zuletzt wohnhaft in Bayreuth, Grünewald-
straße 2 D
Renate Hofmann geb. Steinbauer, geb. am 04.11.1943, verst. 
am 09.02.2016, zuletzt wohnhaft in Bayreuth, Riedelsberger 
Weg 9 D
Mecit Özbuğutu, geb. am 01.01.1933, verst. am 04.02.2016, 
zuletzt wohnhaft in Bayreuth, Friedrich-Ebert-Straße 26


